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Der Staatssekretär des Innern 

 

Berlin, den 23. Oktober 1883 

 

Eurer Hochwohlgeboren theile ich im Verfolg meines Erlasses vom 11. d. M. (I. 12888) 

ergebenst mit, daß sowohl die Kaiserliche Botschaft zu London, als auch die 

Kaiserlichen Konsulate zu Alexandrien und Bombay von der beabsichtigten Reise der 

deutschen Cholera-Kommission nach Indien in Kenntniß gesetzt und die genannten 

Behörden im Sinne meines vorgedachten Erlasses mit Weisung versehen worden 

sind. 

Bei dem Konsulat zu Bombay habe ich der Kommission durch Vermittelung des Herrn 

Staatssekretärs des Auswärtigen Amts einen Kredit im Betrage von vorläufig M. 

6000,00 eröffnen lassen. Derselbe wird eventuell zu erhöhen sein, nachdem die 

Abrechnung des General-Konsulats zu Alexandrien über die der Kommission 

verabfolgten Gelder hier eingegangen sein wird. 

 

Der Staatssekretär des Innern. 

v. Boetticher 

 

 

An 

den Kaiserlichen Geheimen Regierungs-Rath Herrn Dr. Koch 

Hochwohlgeboren 

 

R.A.d.I. No. 13107 I 

 

 

 

Informirte Personen halten Nach eingegangenen Erkundigungen ist Cholera Calcutta 

für Cholera-Fortsg. Untersuchungen über Cholera jetzt am meisten geeigneter. In 

Bombay nur ein Fall in der letzten Woche. Im Begriff [unleserlich] bitte gehorsamst um 

telegraphische Erlaubniß Ermächtigung zur Reise der Kommission nach Calcutta 

führen zu können. telegraphisch genehmigen. 

 

Cairo den 28ten October 1883 

Telegramm an d. Auswar Reichsamt des Innern in Berlin 
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